
  »Europa« 

             ist kein Schreckgespenst für die Sozialwirtschaft! 

von Dr. Berthold Becher

Die von der europäischen Politik forcierte Einführung einer Wettbewerbsordnung, die fortschreitende europäische Integration und auch die EU-Erweiterung haben Konsequenzen für die Sozialwirtschaft. Allerdings: Der Druck zur Neuorientierung kommt für die Sozialwirtschaft vorwiegend nicht aus „Brüssel“.

Es sind vor allem Veränderungen im nationalen Kontext, die herausfordern: neue  rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, neue Verhaltensweisen und Bedürfnisse des Nutzers- bzw. Kunden und die Verschiebungen in der  Anbieterstruktur. Verlangt werden Wettbewerbsfähigkeit  auf den Kunden- und Finanzierungs-»Märkten«, prospektives und ergebnisorientiertes Führen der Sozialbetriebe, Kundenorientierung, das steuerungsnotwendige betriebswirtschaftliche Durchdringen des Tuns sowie das Ausrichten der Leistungserbringung an  auszuweisenden und zu rechtfertigenden Effektivitäts-, Kosten-, Preis- und Qualitätskriterien. 

Die Entwicklung in Europa verstärkt  diesen national geforderten Veränderungsdruck. Die europäische Wettbewerbsordnung, umfassend: die europäische Integration, erfordern von den sozialwirtschaftlichen Anbietern, ihre „Mission« und ihre ethischen Prinzipien zu klären, sich klar zwischen Staat und Profit-Anbietern zu positionieren und ihre Existenz und ihre Privilegien über Leistungen zu rechtfertigen. Mit denkmalschützerischem defensivem Argumentieren in Richtung »Europa« wird gelegentlich eine Welt zu konservieren versucht, die es bei uns auch in der Sozialwirtschaft immer weniger gibt.

Nicht das selbst propagierte Gutsein, nicht der Besitz des Rechtstitels »Gemeinnützigkeit« und nicht das Arbeitsprinzip »not for profit« garantieren an sich schon den »allgemeinen Nutzen« und legitimieren die sozialwirtschaftlichen Anbieter. Es sind vielmehr die nachgefragte Qualität der erbrachten Leistungen sowie die nachgewiesene Effektivität und Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Anbietern. Zudem: Die Sozialwirtschaft muss z.T. ihre Leistungsfähigkeit unter Marktbedingungen unter Beweis stellen; denn auch der Markt kann bis zu einem gewissem Maße allgemein nützlich sein. 

»Europa« verstärkt den ohnehin national geforderten Druck auf sozialwirtschaftlichen Organisationen zur Selbstklärung, zur Rechtfertigungsfähigkeit, zur Entwicklung größerer Managementkompetenz.  Dies wird gefördert durch die Politik und die Rechtsetzung der EU, durch die Ausdehnung der Märkte sowie durch die übernationale Erweiterung des Informationshorizontes und des Benchmarkingfeldes;  »Europa« bietet zudem eine produktive Lern- und Kooperationsplattform, um Lösungen für die Gestaltungserfordernisse - auch für die nationale Ebene - zu finden.

Die Sozial- und Gesundheitsdienste und ihre ordnungspolitische Gestaltung sind mittlerweile Dauerthema in der Europäischen Union geworden (z.B. Mitteilung der Kommission  »Daseinsvorsorge in Europa«, 20.9.2000 KOM 2000 580). Intensiv wird in den EU-Institutionen ihre Qualität, ihre nachhaltige Finanzierbarkeit und der Zugang zu ihnen behandelt (z.B. Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

15.12.2000; Mitteilung der Kommission »Die Zukunft des Gesundheitswesens

 und der Altenpflege«, 5.12.2001 KOM 2001 723; vgl. Sozialwirtschaft aktuell 1-2/2002).

Von der EU-Politik wird nicht nur die Umsetzung des reinen Wettbewerbs forciert. Hier wird auch diskutiert und entschieden über die Qualität von Sozial- und Gesundheitsleistungen, über deren Finanzierung und die  Ausgrenzung vom Leistungsbezug; darüber hinaus geht es auch um die funktionsnotwendigen marktbegrenzenden »Privilegien« von Anbietern zur Gewährleistung eines bestimmten Versorgungsniveaus und der Leistungssicherheit entsprechend der öffentlich legitimierten Daseinsvorsorge. 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) setzt Kriterien für die Rechtfertigung der Marktbeschränkung. Sie kann u.a. begründet werden durch das öffentliche Interesse an der Leistungserbringung, durch die Notwendigkeit eines Rentabilitätsausgleichs, um die wirtschaftliche Erbringung überhaupt zu ermöglichen oder durch die Sicherstellung eines bestimmten Qualitätsniveaus. (»Rettungsdiensturteil«; EuGH Urteil vom 25.10.2001 Rechtssache C- 475/99; vgl. Sozialwirtschaft aktuell 7/2002). Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes konservieren nicht Anbieter und Branchenstrukturen, sondern sind ausgerichtet auf die Effektivität und wirtschaftliche Erbringung von Leistungen. 

Was tun? Sozialwirtschaftliche Organisationen,  die zur Bewältigung der nationalen Herausforderungen strategisch, leistungsmäßig und wirtschaftlich zukunftsfähig aufgestellt sind, haben gute Voraussetzungen, die europäische Integration zu bewältigen. Darüber hinaus wird der Erfolg sozialwirtschaftlicher Anbieter im Zuge der europäischen Integrationsentwicklung wesentlich davon abhängen, wie effektiv sie sich kontinuierlich über das europäische Geschehen informieren, um die Chancen und Risiken von Politikprozessen und Entscheidungen sowie Entwicklungen der wirtschaftlichen, professionellen und sozialen Gegebenheiten in Europa zu erkennen und zu bewältigen; sie müssen sich darüber hinaus politikfähig machen, damit sie sich allein und ggf. mit anderen europäisch einmischen können - sei es über die nationale Politik oder unmittelbar, um offensiv auf die europäischen Prozesse der Meinungsbildung, der Politikformulierung und der Rechtsetzung Einfluss zu nehmen.  Die sozialwirtschaftlichen Organisationen müssen darauf hinwirken, dass Spielregeln für eine „soziale Marktwirtschaft in Europa“ entwickelt werden, die auch den Leistungszielen ihrer Mission entsprechen und ihnen zu fairen   Wettbewerbschancen im Verhältnis zu den Anbietern aus dem gewinnwirtschaftlichen und dem öffentlichen Sektor verhelfen. 
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